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Falls die Deutsche Regierung die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder durch weitere 
E inschränkung der Devisenzuteilung oder durch sonstige M assnahm en erschweren sollte, so kann 
die Schweiz von der Verpflichtung dieses Artikels zurücktreten.

4. Die Vertreter der beiden Regierungen werden am 7. Juli 1932 in Berlin in Verhandlungen über 
die Erleichterung und Sicherstellung des gegenseitigen W arenverkehrs eintreten.

5. Die vorstehende Vereinbarung tritt am  l.Ju li 1932 in K raft und gilt bis zum  3 0 .September 
1932.

179
E 2001 (C )4 /101

Le Chef du Département de Justice et Police, H. Häberlin, 
au Chef du Département politique, G. Motta

Copie
L  Bern, 2. Juli 1932

Mit Schreiben vom 10/13. Juni1 teilten Sie uns mit, dass der italienische Ge
sandte Ihre Aufmerksamkeit auf die ungehörige Sprache der «Libéra Stampa» 
vom 7. Juni 1932 bei Anlass der Entdeckung des Attentats des Sbardellotto auf 
den Ministerpräsidenten Mussolini hingewiesen hat.
/ . . . / 2

Es ist zweifellos, dass die Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien durch 
Hetzartikel, wie den genannten, und durch die scharfe Tonart der «Libéra Stampa», 
insbesondere durch die Aufforderung, den Faszisten die distintivi mit Gewalt zu 
entreissen, gefährdet werden. Wir haben Herrn Staatsratspräsident Cattori bei 
seinem Besuche vom 28. Juni hierauf aufmerksam gemacht und ihn ersucht, 
soweit es ihm möglich ist, auf eine Milderung der Sprache hinzuwirken. Sollte 
sich die Lage zuspitzen, so könnte die Regierung des Kantons Tessin durch den 
Bundesrat auf die Verhetzung aufmerksam gemacht und um Abhülfe ersucht wer
den. Es würde nichts entgegenstehen, dass der Bundesrat die «Libéra Stampa» 
direkt verwarnt und darauf aufmerksam macht, dass er in die Lage kommen 
könnte, gestützt auf Art. 102, Z. 8 3 Massnahmen zu ergreifen. Andererseits sollte 
aber der italienische Gesandte ersucht werden, dahin zu wirken, dass die Faszi
sten in der Abhaltung öffentlicher Feiern grössere Zurückhaltung beachten. Es 
wird sich auch Gelegenheit bieten, die Frage zu prüfen, ob nicht das Tragen der 
distintivi allgemein oder im Kanton Tessin verboten werden sollte.

Was insbesondere die von Ihnen vorgeschlagene Beschlagnahme einzelner 
Nummern der «Libéra Stampa» anbetrifft, so möchten wir darauf hinweisen,

1. Cf. n° 175.
2. Häberlin reprend les thèmes de la lettre de M otta du 10 ju in  1932 et passe en revue quelques 
affaires de presse touchant aux relations de la Suisse avec l ’étranger dont le Conseil fédéra l avait 
dû s ’occuper dans le passé (notamment l ’affaire Tonello, cf. D D S  vol.9, nos 118 et 179).
3. Cf. n° 175, n.4.
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dass wir nach wie vor Zweifel an der Verfassungsmässigkeit einer solchen M ass
nahm e in ruhigen Zeiten haben und sie auch nicht als zweckmässig ansehen. Eine 
Vorzensur ist nach dem G rundsatz der Pressefreiheit (Art. 55 BV) nicht statthaft. 
Ist das Zeitungsblatt einmal ausgegeben, so ist die Beschlagnahme einzelner 
Num m ern in den Ablagen ohne W irkung. Zwischen der K enntnisnahm e eines an 
fechtbaren Artikels, dem Beschluss des Bundesrates und dessen A usführung geht 
so viel Zeit verloren, dass die Beschlagnahme jede W irkung verliert.

W ir behalten uns vor, bei Gelegenheit zu prüfen, ob nicht eine Ä nderung der 
Verfassung in dem Sinne w ünschenswert wäre, dass dem Bundesrat, insbesondere 
in Erfüllung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen, K om petenzen zu M assnah
men gegen A usschreitungen der Presse und zum  Erlass von Strafsanktionen ge
gen die Um gehung seiner M assnahm en gegeben werden sollten.
[.J

180
E 7110 1/97

Le Vorort de l ’Union suisse du commerce et de l ’industrie 
à la Division du Commerce du Département de l ’Economie publique1

L
Ho/M  Zürich, 4. Juli 1932

Österreich-Handelsvertrag (Kündigung)

[ . . . ]  Es liegt am  Tage, dass die wirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz zu 
Österreich sich im Laufe der letzten Zeit ausserordentlich verschlechtert haben, 
und dass der H andelsvertrag, soweit es die österreichischen Tarifzugeständnisse 
betrifft, an unm ittelbarer Bedeutung für die Schweiz sehr erheblich eingebüsst 
hat. Ob das allerdings schon einen genügenden G rund abgibt, um die immerhin 
mit gewissen Konsequenzen verbundene Kündigung des Vertrages auszuspre
chen, muss zweifelhaft erscheinen. Es kom m t vor allem darau f an zu wissen, was 
die Schweiz durch den Wegfall des H andelsvertrags mit Österreich gewinnen w ür
de. In dieser Beziehung ist festzustellen, dass die meisten der gegenüber Ö ster
reich gebundenen schweizerischen Zölle auch noch in Verträgen m it ändern S taa
ten figurieren, so dass durch die Beseitigung der Ö sterreich eingeräum ten Bindun
gen die Freiheit keineswegs zurückgewonnen wäre. U nter den industriellen Posi
tionen, welche bei einer Kündigung des schweizerisch-österreichischen Vertrages 
autom atisch eine Zollerhöhung erfahren würden, spielt eigentlich nur die 
Nr. 6 2 3 2 wegen der H eraklitplatten eine gewisse Rolle. D er Einfuhrwert dieser

1. Lettre signée par le Vice-président, E. Wetter et le 2e Secrétaire, H. Hornberger.
2. Il s ’agit de planches en roseaux, en magnésite et autres matériaux de construction (Arrêté du 
Conseil fédéral concernant la modification du ta rif  douanier, 8 juin 1921. RO, 1921, vol. 37, 
p. 423).
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